VERHALTENSPÄDAGOGISCHE STÜTZLEHRERIN/

VERHALTENSPÄDAGOGISCHER STÜTZLEHRER
Einsatz an Allgemein bildenden Pflichtschulen in der Steiermark

· Präventive Maßnahmen zur Vermeidung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF), einer Einweisung in die Heilpädagogische Station oder in eine Sondererziehungsschule und zur Entlastung von Mitschülerinnen/Mitschülern sowie von Lehrerinnen/Lehrern. 

· Zweckgebundener Einsatz für verhaltensauffällige Schülerinnen/Schüler ohne SPF,  mit laufen​dem Verfahren zum SPF und zur längerfristigen Betreuung von verhaltensbehinderten Schülerinnen/Schülern mit SPF.

· Bei Bedarf – zur allfälligen Nachbetreuung von Schülerinnen/Schülern, die nach dem Besuch  einer Heilpädagogischen Station, einer Sondererziehungsschule oder einer psychiatrischen Einrichtung 

(z.B. Landeskrankenhaus Sigmund Freud, etc.) in eine Allgemein bildende Pflichtschule rück​geführt werden.

· Ziel: Nachhaltige positive Veränderung des Verhaltens als Grundlage für eine möglichst konflikt​arme Eingliederung (Schule, Beruf, Gesellschaft etc.)

· Anmeldung des zusätzlichen Personalbedarfs über die/den Bezirkschulinspekto​rin/Bezirksschulinspektor

· Die/Der Landeschulinspektorin/Landesschulinspektor ist mit dem Betreuungskonzept zur Verhal​tensveränderung der jeweiligen Schülerinnen/Schüler vorher zu befassen

· Die Zuteilung zusätzlicher Ressourcen soll von der Qualität des pädagogischen Konzeptes und vom Grad und Ausmaß der Verhaltensauffälligkeit/Verhaltensbehinderung abhängig ge​macht werden.
· Einsatz nach Teamkonferenzen mit Bezirksschulinspektorin/Bezirksschulinspektor – Leiterin/ Lei​ter des regionalen SPZ - Beratungslehrerin/Beratungslehrer – eventuell außerschulischen Einrichtungen (Jugendwohlfahrt, Psychosoziales Zentrum etc.)

· Zeitrahmen der Betreuung - Einzelfallentscheidung 

· Teilnahme an den Fort- und Weiterbildungsangeboten für Beratungslehrerin​nen/Beratungslehrer des überregionalen SPZ Ellen Key in Graz und an zentralen und regiona​len Fortbildungsveranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen.
Arbeitsfeld:

· Systemische Arbeit im kleinen Bereich (Schülerin/Schüler, Klasse).

· Verhaltenspädagogische Bemühungen und Arbeitsbedingungen stehen im Vordergrund.
Erzie​hungsfunktion vor Unterrichtsfunktion. 

· Aufgaben und Zielsetzung:

-
Aufbau einer persönlichen Beziehung zum Kind – einer verlässlichen Beziehungsqualität.
-
Vermittlung von Selbstvertrauen, Abbau von Ängsten, Übungen zur Erweiterung und zum Auf​bau von Kontakten und Beziehungen sowie zum Abbau und zur Beherrschung der Ag​gressivität, Abbau von Lern- u. Leistungsstörungen.

-
Hilfen zur Lebensbewältigung anbieten, damit das Kind seine Eingliederung in die Schule, den Beruf und die Gesellschaft selbst vollziehen kann und neue Verhaltensalternativen ge​winnt.

-
Zusammenarbeit mit Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern hinsichtlich kontinuierlicher Erzie​hungsmaßnahmen und individuell abgestimmter Lernprogramme.

Teilnahme an Team- und Helferkonferenzen: Bezirksschulinspekto​rin/Bezirksschulinspektor  - Leiterin/Leiter des regionalen SPZ - Beratungslehre​rin/Beratungslehrer - Pflichtschullehre​rin/Pflichtschullehrer mit spezifischen Fähigkeiten im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen/Schülern.
· Teilnahme an den Konferenzen des regionalen/überregionalen Sonderpädagogischen Zent​rums (SPZ).

· Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Einrichtungen (Sozialarbeite​rin/Sozialarbeiter, Schul- u. Amtspsychologin/Amtspsychologe, Fachärztin​nen/Fachärzte für Neurologie u. Psychiatrie, etc.)

Einsatz : 

Der Einsatz der verhaltenspädagogischen Stützlehrerin/des Stützlehrers ist analog jenem der Sprach​heillehrerin/des Sprachheillehrers bzw. der Betreuungslehrerin/des Betreuungslehrers für sinnesbehin​derte Schülerinnen/Schüler vorzusehen. 

Stammschule:

· regionales Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ)  oder andere geeignete Schule (Volksschule, Hauptschule, Allgemeine Sonderschule), bei Volksschullehrer/Volksschullehrerinnen mit Zu​satzausbildung (z.B. Akademielehrgang) nach Möglichkeit eine Volksschule, bei Hauptschulleh​rer/Hauptschullehrerinnen eine Haupt​schule
Pädagogische Verantwortung:

LSI  Buchebner Herbert, LSI Thomann, LSI Zoller
